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 Hirschthal, 28. November 2024 

 

 

Mitteilungen des Gemeinderates 

 

 

 

Gesamterneuerungswahlen auf Gemeindeebene  
für die Amtsperiode 2026/2029 

 

 

Die aktuelle Amtsperiode der Behörden und Kommissionen auf Gemeindeebene läuft am 31. Dezember 

2025 ab, und es stehen im kommenden Jahr Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 

2026/2029 an.  

 

Folgende Behörden sowie Kommissionen mit eigener Entscheidungsbefugnis sind für die neue Amtspe-

riode 2026/2029 zu wählen: Gemeinderat, Gemeindeammann, Vizeammann, Finanzkommission, Steu-

erkommission, Wahlbüro. 

 

Der Gemeinderat hat die Termine der Gesamterneuerungswahlen in der Gemeinde Hirschthal – in Ko-

ordination mit den Blanko-Abstimmungsterminen des Bundes – wie folgt festgelegt: 

1. Wahlgang: 28. September 2025 

2. Wahlgang: 30. November 2025 

 

Mitglieder von Behörden und Kommissionen mit eigener Entscheidungsbefugnis werden gebeten, 

dem Gemeinderat und ihrer Ortspartei bis am 28. Februar 2025 schriftlich mitzuteilen, ob eine Kandi-

datur für die Amtsperiode 2026/2029 in Betracht gezogen wird oder nicht. 

 

Mitglieder von beratenden Kommissionen und Funktionäre der Gemeinde, welche der Wahl durch 

den Gemeinderat unterstehen, werden ebenfalls gebeten, dem Gemeinderat bis am 28. Februar 2025 

schriftlich mitzuteilen, ob sie ihr Amt in der Amtsperiode 2026/2029 weiterhin ausüben möchten oder 

nicht.  
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Nachfolgeplanung im Gemeinderat 
 

 

Im Hinblick auf eine geordnete Nachfolgeplanung haben Gemeindeammann Irene Bärtschi, Vizeam-

mann Jost Waldispühl, Gemeinderat Uwe Essinger sowie Gemeinderätin Livia Hofmeier bekannt gege-

ben, dass sie für die neue Amtsperiode 2026/2029 wiederum kandidieren werden. 

 

Gemeinderat Markus Goldenberger, welcher dem Gemeinderat seit dem 1. Januar 2010 angehört, wird 

– wie von ihm schon länger angekündigt – für die neue Amtsperiode leider nicht mehr kandidieren.  

 

 

 

Durchführung der Grüngutabfuhr ab 1. Januar 2025 
 

 

Nach Abschluss des Submissionsverfahrens hat der Gemeinderat die Siegrist Transporte AG, Oberent-

felden, mit der Durchführung der Grüngutabfuhr ab 1. Januar 2025 beauftragt. Ab diesem Zeitpunkt 

wird das Grüngut, das in Hirschthal gesammelt wird, in die Biogasanlage der Green Power Aarau AG 

nach Aarau überführt.  

 

Zusammen mit dem Abfallkalender 2025 wird der Bevölkerung ein Flyer «Was ist Bioabfall – und was 

nicht?» zugestellt, welcher darüber Auskunft gibt, welche Bioabfälle der Grüngutabfuhr künftig mitge-

geben werden dürfen. Im Vergleich zu heute können ab dem 1. Januar 2025 zusätzlich auch Fleisch, 

Fisch, Backwaren und Speisereste sowie Neophyten (gemäss Vorgabe des Kantons) über die Grüngut-

abfuhr entsorgt werden.  

 

 

 

Weihnachtsbaumverkauf  
 

 

Der diesjährige Verkauf der Weihnachtsbäume durch den Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal erfolgt am: 

Samstag, 21. Dezember 2024 von 10.00 bis 11.00 Uhr beim Bauamt an der Talstrasse 13.  
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung und der Gemeindedienste  
über Weihnachten und Neujahr  

 

 

Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie die Dienste des Gemeindebauamtes und der Hauswartung 

bleiben über den kommenden Jahreswechsel durchgehend geschlossen vom Dienstag, 24. Dezember 

2024, 11.30 Uhr, bis Montag, 6. Januar 2025, 08.00 Uhr. 

 

Pikettdienst des Bestattungsamtes bei Todesfällen 

Darüber gibt der automatische Anrufbeantworter unter Tel. 062 739 20 50 Auskunft. Die Liste der Be-

stattungsunternehmen im Kanton Aargau ist unter «Kanton Aargau/Bestattungen/Liste der Aargauer 

Bestattungsunternehmen» zu finden. 

 

 

 

Neuanschaffung Defibrillator  
 

 

Seit dem Jahr 2011 steht der Öffentlichkeit im Gemeindehaus ein Defibrillator zur Verfügung. Auf Be-

schluss des Gemeinderates wird ein neuer Defibrillator angeschafft, welcher wiederum im öffentlich 

zugänglichen Eingangsbereich des Gemeindehauses stationiert wird.   

 

 

 

Baubewilligungen 
 

 

Die Baubewilligung wurde unter Bedingungen und Auflagen erteilt an: 

Bauherr: Wyss Erich, Lenzweg 18, 5042 Hirschthal 

Bauobjekt: Poolwärmepumpe-Aussenaufstellung, Lenzweg 18, Gebäude Nr. 524, Parzelle 303 

 


